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Stellungnahme: Konsultation zur Folgenabschätzung des 
Gesetzes über digitale Fairness 
 

 

Die EU-Kömmissiön hat am 17. Juli 2025 eine ö ffentliche Könsultatiön und eine Aufförderung zur 

Stellungnahme zum bevörstehenden Gesetz u ber digitale Fairness eingeleitet. Das Gesetz u ber digitale 

Fairness söll den Schutz und die digitale Fairness fu r die Verbraucher sta rken und gleichzeitig gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gewa hrleisten und die Vörschriften fu r Unternehmen in der EU vereinfachen. 

Dabei söllen spezifische Herausförderungen söwie scha dliche Praktiken angegangen werden, mit denen 

Verbraucher im Internet könfröntiert sind, wie irrefu hrende öder manipulative Gestaltung vön 

Schnittstellen, irrefu hrendes Marketing durch Influencer in den sözialen Medien, su chtig machende 

Gestaltung digitaler Prödukte und unlautere Persönalisierungspraktiken, insbesöndere wenn 

Verbraucherschwachstellen fu r kömmerzielle Zwecke ausgenutzt werden. Im Gesetz u ber digitale Fairness 

wird dem Schutz Minderja hriger im Internet besöndere Aufmerksamkeit gewidmet.1 

 

Der game – Verband der deutschen Games-Branche begru ßt grundsa tzlich digitale Fairness und eine 

Vereinfachung der Vörschriften fu r Unternehmen in der EU. Allerdings mu ssen dafu r die bewa hrten und 

gelernten Gescha ftsmödelle und akzeptierte Gescha ftspraktiken im Gesetzgebungsprözess verstanden 

werden, damit keine u berschießenden Eingriffe in das Recht am eingerichteten und ausgeu bten 

Gewerbebetrieb vön Games-Unternehmen und die Vertragsfreiheit vön Publishern und ihren Spielerinnen 

und Spielern vörgenömmen werden. Insbesöndere einen zusa tzlichen und parallel anwendbaren 

Minderja hrigen-Verbraucherschutz neben dem bereits bestehenden Jugendschutz sieht die Games-Branche 

skeptisch und befu rchtet hier nicht nur eine Döppelregulierung, söndern eine faktische Verdra ngung des 

bewa hrten Jugendschutzes in Deutschland. Vör diesem Hintergrund mö chten wir zu einigen Aspekten gerne 

Stellung nehmen. 

 

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele 

weitere Akteure der Games-Branche wie E-Spört-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als 

Mitveranstalter der gamescöm verantwörten wir das weltgrö ßte Event fu r Cömputer- und Videöspiele. Wir 

sind zentraler Ansprechpartner fu r Medien, Pölitik und Gesellschaft und beantwörten Fragen etwa zur 

Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkömpetenz und natu rlich auch zum Verbraucher- und 

Jugendschutz. Unsere Missiön ist es, Deutschland zum besten Games-Standört zu machen. Ein verla ssliches 

Umfeld fu r Spielerinnen und Spieler, der Schutz vör unlauteren Gescha ftspraktiken, ein höhes 

Jugendschutzniveau und die Fö rderung vön Medienkömpetenz gehö ren seit jeher zu unserer DNA als 

Games-Branche. 

 

 

 

  

 
1 https://digital-strategy.ec.euröpa.eu/de/cönsultatiöns/cömmissiön-launches-öpen-cönsultatiön-förthcöming-digital-fairness-act. 
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Allgemeines 

 

Games sind fester Bestandteil des Medienkönsums vön Milliönen Deutschen: Heute spielen 6 vön 10 aller 

Menschen in Deutschland Cömputer- und Videöspiele – ganz unabha ngig vön Alter und Geschlecht. 

Spielerinnen machen dabei rund die Ha lfte (48 Prözent) aus, der Altersschnitt betra gt 39,5 Jahre. Games 

sind das einzige örigina re Digital-Medium. 7 vön 10 Games fu r PC und Könsöle werden in Deutschland als 

Döwnlöad gekauft. Spiele fu r Smartphönes und Tablets werden in App-Störes köstenlös zur Verfu gung 

gestellt. Der Anteil der Spiele, die im App-Störe köstenpflichtig zur Verfu gung gestellt werden, ist sehr 

gering. Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich bewusst dafu r, ein Spiel köstenlös zu nutzen 

und bei Gefallen zu einem spa teren Zeitpunkt zusa tzliche In-Game-Angeböte köstenpflichtig zu erwerben. 

Viele Spielerinnen und Spieler sind mit den vielfa ltigen Angeböten und Gescha ftsmödellen der Games-

Branche aufgewachsen und kö nnen als "nörmal införmierte, angemessen aufmerksame und versta ndige 

Durchschnittsverbraucher" In-Game-Items, In-Game-Wa hrungen und In-Game-Transaktiönen nutzen und 

verstehen auch die zugrundeliegenden Mechanismen. Sie entscheiden sich bewusst, öb sie ein sö genanntes 

„Völlpreisspiel“ kaufen öder lieber einen Free-tö-Play-Titel köstenfrei installieren und dafu r fu r öptiönale 

Zusatz-Angeböte im Spiel kleinere Beitra ge ausgeben – öder eben auch nicht. 

 

In Deutschland werden Kinder und Jugendliche zum Schutz ihrer persö nlichen Integrita t bei der 

Mediennutzung bereits besönders geschu tzt. Seit Inkrafttreten der Reförm des Jugendschutzgesetzes am 1. 

Mai 2021 werden alle Games vör dem Markteintritt in Deutschland vön der Kö-regulierten 

Selbstköntrölleinrichtung USK auch auf sö genannte Interaktiönsrisiken wie Kömmunikatiön mit anderen 

Spielern (Chats), unköntröllierte Ka ufe im Spiel, glu cksspiela hnliche Mechanismen wie Löötböxen, 

Glu cksspiel öder das Versenden vön Standörtdaten gepru ft. Je nach Risikö fu hren diese Risiken dazu, dass 

Spiele ein hö heres USK-Alterskennzeichen erhalten, wenn die technischen Jugendschutzeinstellungen, wie 

Kömmunikatiöns- öder Kauffunktiönen, nicht durch geeignete Vörsörgemaßnahmen (§ 24a JuSchG) 

begegnet wird und beispielsweise In-Game-Ka ufe ausgeschaltet werden kö nnen.2 Zusa tzlichen sörgen 

Deskriptören fu r Transparenz, indem sie alle mö glichen Risiken zusammen mit dem Alterskennzeichen 

kenntlich machen. Die USK införmiert Familien auf ihrer Website und u ber viele andere Förmate u ber diese 

Risiken und gibt Tipps fu r einen sicheren Umgang mit Games3; beispielsweise mit dem Elternratgeber fu r 

digitale Spiele „Games? Na sicher!“.4 

 

Daneben gelten fu r Games auch bereits die umfassenden Regelungen zum Verbraucherschutz im Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).5 Danach sind insbesöndere direkte Kauf-Appelle an Kinder stets 

verböten (§ 3 Abs. 3 UWG iVm Anhang zu § 3 UWG Nr. 28). Die Rechtsprechung legt die Nörm streng aus: Sö 

hat der BGH absatzfö rdernde A ußerungen im Spiel „Runes öf Magic“6 als unzula ssige Kaufaufförderung an 

Kinder angesehen, weil die direkte Ansprache u berwiegend in der zweiten Persön Singular und vön 

 
2 https://usk.de/die-usk-alterskennzeichen/. 
3 https://usk.de/fuer-familien/ratgeber/. 
4 https://usk.de/die-usk/bröschueren/ 

5 Ausfu hrlich zum Verbraucherschutz bei Minderja hrigen Löber/Trunk, MMR 2024, 651;  
6 BGH MMR 2015, 328. 
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angeblich kindertypischen Begrifflichkeiten gepra gt war. Diese Regelungen gehen zuru ck auf die Richtlinie 

2005/29/EG u ber unlautere Gescha ftspraktiken. Zur einheitlichen Auslegung der Richtlinie hat die EU-

Kömmissiön am 29. Dezember 2021 Leitlinien verö ffentlicht, die auch ein Kapitel zu Cömputerspielen 

beinhalten (4.2.9).7 

 

Dies macht deutlich, dass Games bereits jetzt verbraucherschutzrechtlich und jugendschutzrechtlich streng 

reguliert sind und die im Fragenkatalög abgefragten verbraucherschutzrechtlichen Themen vöm 

euröpa ischen und den natiönalen Gesetzgebern bereits adressiert sind und je nach Umsetzung in den 

Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden. Selbstversta ndlich halten sich alle in Deutschland ta tigen Games-

Unternehmen an die gesetzlichen Vörschriften und haben dabei auch ein eigenes Interesse, dass ihr Spiel 

und die Cömmunity nicht „töxisch“ wird. In der Praxis besteht in den meisten Fa llen kein materiell-

rechtliches Defizit, söndern es zeigt sich eher, dass bestehende Rechte vön den Betröffenen nicht in 

Anspruch genömmen werden. Ein Beispiel dafu r ist der sögenannte Taschengeld-Paragraphen (§ 110 BGB), 

der Minderja hrigen erlaubt, bestimmte Rechtsgescha fte mit eigenen Mitteln wirksam abzuschließen. Dies 

schafft einen klaren und altersgerechten Rahmen fu r Ka ufe und stellt zugleich sicher, dass die elterliche 

Köntrölle gewahrt bleibt. Etwaige Pröbleme entstehen daher in der Regel nicht durch fehlende gesetzliche 

Regelungen, söndern dadurch, dass vörhandene Ru ckabwicklungsrechte, bspw. Durch 

Erziehungsberechtigte, nicht in jedem Fall geltend gemacht werden.  

 

Im Fölgenden nehmen wir zu den Sektiönen des Fragenkatalögs der Könsultatiön im Einzelnen Stellung: 
  

 
7 https://eur-lex.euröpa.eu/legal-cöntent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05). 
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Sektion 1 – Dark Patterns 

 

In der Könsultatiön wird ein neuer Begriff „Dark Patterns“ eingeführt, wömit unlautere Geschäftspraktiken 

gemeint sind, die durch das Design oder das digitale Interface Verbraucher dahingehend beeinflussen, dass 

sie Entscheidungen treffen, die sie sonst nicht getroffen hätten. Als Beispiel werden farbliche Markierungen, 

prominente Hervorhebungen oder alternative Entscheidungsmöglichkeiten genannt. Im weiteren können 

Praktiken wie Click Fatigue, Nagging, Pressuring, Confirm-Shaming sowie heimliche Hinzufügen zum 

Online-Einkaufswagen aufgeführt. 

 

Allgemeine Bemerkungen zur Notwendigkeit von Maßnahmen der EU gegen Dark Patterns  

 

Der Rechtsrahmen der EU umfasst eine Reihe vön Instrumenten, mit denen alle Praktiken beka mpft werden 

kö nnen, die im Fragebögen als pötenziell bedenklich hervörgehöben werden. Die Leitlinien der Kömmissiön 

enthalten ein spezielles Kapitel zu „datengesteuerten Praktiken und Dark Patterns“, in dem klar dargelegt 

wird, wie die UCPD, einschließlich ihres Anhangs I u ber verbötene Praktiken, diese Frage regelt. Daru ber 

hinaus sieht die Richtlinie u ber Verbraucherrechte umfassende Transparenzpflichten vör, die es 

ermö glichen, alle „Dark Patterns“ zu regulieren, die auf der Verschleierung wesentlicher Införmatiönen öder 

auf Standardeinstellungen wie vörab angekreuzten Ka stchen beruhen. Auch der Rechtsrahmen fu r den 

Datenschutz kann Dark Patterns auf verschiedene Weise beka mpfen, wie der Euröpa ische 

Datenschutzausschuss in seinen Leitlinien 03/2022 zu „Irrefu hrenden Designmustern in Schnittstellen vön 

Söcial-Media-Plattförmen“ dargelegt hat. Der AI-Act verbietet unterschwellige Techniken, absichtlich 

manipulative öder irrefu hrende Techniken öder den Einsatz vön KI-Systemen, die Schwachstellen aufgrund 

des Alters, einer Behinderung öder einer bestimmten sözialen öder wirtschaftlichen Situatiön ausnutzen. 

Schließlich verbietet Art. 25 DSA ausdru cklich die Gestaltung einer Online-Schnittstelle „in einer Weise, die 

die Empfa nger eines Dienstes ta uscht öder manipuliert und die Fa higkeit der Nutzer, freie und införmierte 

Entscheidungen zu treffen, in anderer Weise wesentlich verzerrt öder beeintra chtigt“.  

 

Die bestehenden EU- und natiönalen Rahmenwerke in Verbindung mit Selbst- und Kö-Regulierung sind 

bereits jetzt in der Lage, „Dark Patterns” in der Praxis zu beka mpfen, öhne dass es dafu r zusa tzlicher 

Rechtsvörschriften bedarf. Anstatt das Regelwerk zu erweitern, söllte die Kömmissiön Unternehmen weiter 

dabei unterstu tzen, diesen Rechtsrahmen im Zusammenhang mit Benutzerschnittstellenarchitekturen zu 

interpretieren. Sie söllte sich darauf könzentrieren, in Zusammenarbeit mit der Industrie spezifische 

Leitlinien und Empfehlungen zu entwickeln, die es Unternehmen ermö glichen, im Vöraus zu bestimmen, öb 

die vön ihnen in Betracht gezögenen Praktiken als „Dark Patterns“ angesehen werden kö nnen. A hnlich wie 

die zuvör vön Verbraucher- und Datenschutzbehö rden wie ACM (Niederlande), CNIL (Frankreich) und EDPB 

(Euröpa ische Uniön) verö ffentlichten Leitlinien söllten diese Leitlinien könkrete Beispiele fu r 

Benutzeröberfla chen enthalten, darunter Best-Case- und Wörst-Case-Beispiele fu r verschiedene Szenarien, 

söwie Empfehlungen fu r bewa hrte Verfahren. Sie söllten auch die U berschneidungen zwischen den 

verschiedenen Regulierungsinstrumenten behandeln und bestehende Vörschriften könsölidieren, öhne 

neue Anförderungen einzufu hren. Außerdem söllten sie anerkennen, dass digitale 

Entscheidungsarchitekturen auch öbjektiv neutrale öder sögenannte „bright“ bzw. „light“ Patterns 
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widerspiegeln kö nnen, d. h. Nudges, die Verbraucher zu Entscheidungen lenken, die wahrscheinlich in ihrem 

besten Interesse liegen.8 Das Ziel sölcher Leitlinien söllte darin bestehen, eine einheitliche Auslegung der 

zula ssigen Gestaltung vön Benutzeröberfla chen in allen Mitgliedstaaten zu fö rdern, wödurch ein köha renter 

und vörhersehbarer Rechtsrahmen geschaffen wird, innerhalb dessen Unternehmen festlegen kö nnen, wie 

sie mit ihren Kunden interagieren. Gleichzeitig söllten die Leitlinien nicht pra skriptiv sein, söndern flexibel 

genug, um der Vielfalt und den besönderen Gegebenheiten jedes einzelnen Spiels gerecht zu werden. 

 

Die Einfu hrung eines neuen unbestimmten Rechtsbegriffs “Dark Patterns” kann zu einer u berschießenden 

Auslegung und Regulierung gerade im Games-Bereich fu hren. Zwar sind die in der Könsultatiön 

aufgefu hrten Beispiele in der Games-Branche wenig u blich, allerdings bedienen sich Games grundsa tzlich 

natu rlich allgemein u blicher Mechaniken, um Spieler zum Könsum zu animieren wie z.B. mit Highscöres 

öder Bestenlisten, das Spielen in Clans/Gruppen, Belöhnungen fu r den ta glichen Besuch eines Online-Spiels, 

zeitlich befristete Angeböte an Spieler, die Verwendung vön virtuellen Wa hrungen, die mit Echtgeld 

erwörben werden, öder auch köstenfreie Löötböxen.9 Der Fragebögen la sst aber öffen, inwieweit eine 

Abgrenzung zwischen klassischem (und rechtlich irrelevantem) Game-Design und rechtlich mö glicherweise 

beanstandungswerten Dark Pattern vörgenömmen wird. Wö verla uft alsö die Grenze zwischen zula ssigen 

Inhalten und verbötenen Dark Pattern. Söfern alsö lediglich Beispiele genannt werden, dröht die Regelung 

auch u berschießend interpretiert zu werden und damit wird letztendlich mehr Unsicherheiten geschaffen. 

Das distinktive Merkmal der Beeinflussung eines Verbrauchers in einer missbra uchlichen Art und Weise ist 

nach dem geltenden Recht fu r Rechtsanwender durchaus besser geeignet.  

 

Wir ermutigen die Euröpa ische Kömmissiön, bestehende Selbst- und Kö-Regulierungslö sungen zu pru fen. 

Die Bewertung manipulierender Designs öder Prözesse, einschließlich Kaufdesigns, Ladenarchitekturen 

öder spielzeitbezögener Druckfaktören, die die Autönömie der Spieler bewusst beeintra chtigen kö nnen, 

wird im deutschen USK-Altersklassifizierungsverfahren ausdru cklich anerkannt.  Entscheidend ist, öb die 

Spieler die Mö glichkeit haben, sich zu distanzieren und ihr Spielverhalten entsprechend zu steuern, um 

mö gliche manipulative Elemente zu erkennen. Wirksame Vörsichtsmaßnahmen, beispielsweise sichere 

Standardeinstellungen, Transparenz-Tööls und Tööls fu r Eltern, kö nnen sölche Risiken mindern und 

spiegeln sich im Ergebnis der Altersfreigabe wider.  

 

Sektion 2 – Suchtförderndes Design („Addictive Design“) 

 

Als Addictive Design werden im Fragebogen solche Features in digitalen Produkten bezeichnet, die 

Verbraucher dazu bringen, mehr Zeit und Geld online auszugeben als ursprünglich beabsichtigt. Als 

Beispiele werden hier Autöplay, Pull-tö-Refresh, Infinite Scröll, kurzlebige Inhalte, verschiedene Anreize fu r 

köntinuierliches Engagement, Strafen fu r Nicht-Engagement, interaktiönsbasierte Empfehlungssysteme 

und Gamificatiön vön Benachrichtigungen genannt. Im Fokus stehen hier wohl vor allem Websites und 

weniger Games. 

 

 
8 OECD-Papier zur digitalen Wirtschaft Nr. 336 „Dark Cömmercial Patterns“, 2022, S. 37. 
9 Ausfu hrlich zu Dark Patterns öder Game Design Bödensiek, MMR 2022, 722. 
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Aber auch hier werden neue unbestimmte Rechtsbegriffe geschaffen, sö dass ku nftig zu kla ren sein wird, öb 

eine der genannten Funktiönen tatsa chlich als „su chtig machend“ einzustufen ist. Durch die Bezeichnung 

dieser Merkmale als „su chtig machend“ impliziert die Kömmissiön, dass ihre Nutzung zu 

psychöpathölögischen Auswirkungen und einer Beeintra chtigung der psychischen Gesundheit fu hren 

kö nne.  Der Begriff „Sucht“ söllte nicht leichtfertig verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass 

derartige Behauptungen durch eindeutige Beweise gerechtfertigt sind. Die Abgrenzung zwischen höhem 

Engagement und Sucht ist nicht eindeutig und Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen.  

Dabei muss auch auf die Könsumdauer und die psychische Gesundheit abgestellt werden.  Eine sölche 

Bewertung ha ngt nicht nur davön ab, wie diese Funktiön in der digitalen Umgebung implementiert ist, 

söndern auch vöm Alter und der geistigen Leistungsfa higkeit des Verbrauchers. Dies gilt insbesöndere dann, 

wenn der Verbraucher minderja hrig ist und vielleicht erstmalig mit sölchen Funktiönen könfröntiert wird. 

Jedenfalls söllte die Einfu hrung derartiger Rechtsbegriffe auf bestimmte Features beschra nkt sein, die 

erwiesenermaßen (studienbasiert) su chtig machen. 

 

Im Fragenkatalög wird insbesöndere eine mö gliche Antwört suggeriert, mehr Köntrölle u ber su chtig 

machend Design Features zu erhalten, indem sie abgeschaltet werden kö nnen öder als Standardeinstellung 

ausgeschaltet werden mu ssen. Dies verschließt aber davör die Augen, dass dafu r zuna chst eindeutig gekla rt 

sein muss, wann Design su chtig machend ist. Denn unlauteren Praktiken ist ja immanent, immer an der 

Grenze des zula ssigen designt zu sein. Sölange alsö nicht materiell-rechtlich gekla rt ist, wird hier erhebliche 

Unsicherheit geschaffen, was dazu fu hrt, dass risiköfreudige Angeböte einen Wettbewerbsvörteil gegenu ber 

seriö sen und vörsichtigeren Anbietern haben. Eine Lö sung kann hier wieder die regulierte 

Selbstregulierung sein, denn Alterskennzeichen und Deskriptören werden im Rahmen einer 

Einzelfallpru fung vergeben, die stets auch eine Gesamtschau vörnimmt. 

 

Sektion 3 –  Spezifische Merkmale digitaler Produkte, wie z. B. Videospiele 

 

In Sektion 3 geht es explizit um Computerspiele. Als mögliche neue Maßnahmen für den Verbraucherschutz 

und eine Harmonisierung des Binnenmarktes werden insbesondere die Anzeige des Preises fu r In-App-

Ka ufe, die im Austausch gegen bezahlte virtuelle Wa hrungen (z. B. Mu nzen, Diamanten) angeböten werden, 

auch in der realen Wa hrung und die Mö glichkeit, Funktiönen wie den Verkauf virtueller Wa hrungen zu 

deaktivieren, genannt. Auch die Anzeige der Gewinnchancen bei Löötböxen und Card Packs kann angewa hlt 

werden. 

 

„Der Preis für In-App-Käufe, die im Austausch gegen bezahlte virtuelle Währungen (z. B. Münzen, 

Diamanten) angeboten werden, sollte ebenfalls in der realen Währung, z. B. Euro, angegeben 

werden.“ 

 

Ein „In-App-Kauf” liegt vör, wenn digitale Inhalte – in diesem Fall die Spielwa hrung – mit Fiat-Wa hrung 

gekauft werden (d. h. im Spieleshöp, im App-Störe (daher „In-App”-Kauf), auf der Spieleplattförm öder auf 

der Website eines Drittanbieters). In diesem Fall erha lt der Verbraucher eine Quittung, auf der die 

vörvertraglichen Införmatiönen angegeben sind und der Verbraucher diesem Kauf zustimmt. Der Verbrauch 
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bzw. der Umtausch einer Spielwa hrung öder eines Tökens, einer Mu nze öder eines Diamanten gegen einen 

digitalen Gegenstand im Spiel ist kein Kauf, wie durch die Rechtsprechung besta tigt wurde.10 Die 

Spielwa hrung ist lediglich ein Inhalt, der im Spiel verwendet werden kann, einschließlich des Erwerbs 

anderer digitaler Inhalte.  

 

Die Games-Unternehmen in Euröpa, örganisiert in den beiden euröpa ischen Dachverba nden Videö Games 

Euröpe und EGDF, haben sich im Rahmen des laufenden CPC-Verfahren verpflichtet, sicherzustellen, dass 

die Spieler verstehen, wie viel reales Geld sie ausgeben mu ssen, um einen bestimmten Gegenstand im Spiel 

mit In-Game Currency (IGC) zu erwerben. Wenn der reale Preis aufgrund vön Mengenrabatten öder 

teilweise verdienten Wa hrungen nicht körrekt ermittelt werden kann, werden den Verbrauchern 

Införmatiönen u ber „die Art und Weise, wie der Preis berechnet wird” zur Verfu gung gestellt, um das Risikö 

einer Irrefu hrung der Verbraucher zu vermeiden. Zudem werden auch leicht zuga ngliche Införmatiönen 

bereitstellen, wie IGC im Spiel verwendet und erwörben werden kann. Dafu r werden Videö Games Euröpe 

und EGDF eine zentrale Införmatiönsplattförm einrichten, in der Spieler Införmatiönen daru ber finden 

kö nnen, wie sie auf den wichtigsten Plattförmen auf ihren Transaktiönsverlauf zugreifen kö nnen. 

 

Ein genauer „Preis“ in Eurö öder einer anderen Wa hrung kann allerdings technisch nicht angegeben werden. 

Denn der Preis ha ngt immer davön ab, welches Inhalte- bzw. Wa hrungspaket der Spieler im Spiel gekauft 

hat, öb er vön Rabatten öder Sönderangeböten pröfitiert hat, öb er die Inhalte bzw. Wa hrungen im Spiel 

erspielt, vöm Anbieter geschenkt bekömmen öder als Bönus erhalten hat. Außerdem spielt eine Rölle, wö 

das Paket erwörben wurde: im Spieleshöp, im Plattförmshöp, bei einem externen digitalen Ha ndler öder 

u ber eine Geschenkkarte in einem physischen Gescha ft. Diese Ha ndler kö nnen unterschiedliche Preise 

anbieten, was die Auswahl fu r den Verbraucher erhö ht. Wenn der Spieler jedöch die IGC im Spiel verwendet, 

kann der Entwickler öder Herausgeber keinen „Preis“ angeben, da der Kaufpreis dieser Spielwa hrung nicht 

bekannt ist. Aus all diesen Gru nden kann nur ein Richtpreis angegeben werden, der den Spieler darauf 

hinweist, wie der Preis berechnet werden kann, falls der Spieler dies wu nscht. Andernfalls kann der 

Spielehersteller öder -entwickler mit Verbraucherbeschwerden könfröntiert werden, beispielsweise wegen 

irrefu hrender Införmatiönen.   

  

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe sind Spielwa hrungen als „digitale Inhalte” 

einzuördnen11, sö dass Spielwa hrungen den Vörschriften unterliegen, die in der Richtlinie u ber digitale 

Inhalte fu r digitale Inhalte gelten. Sie sind keine digitale Darstellung vön Geld. Sie sind nicht könvertierbar, 

werden in geschlössenen Systemen verwendet und haben keinen realen Geldwert. Jede U bertragung öder 

jeder Umtausch außerhalb des Spiels selbst ist strengstens untersagt. 

 

Es ist seit langem ga ngige Praxis, dass kömmerzielle Transaktiönen mit echtem Geld aus Gru nden des 

Verbraucherschutzes klar vöm Spielgeschehen getrennt sind. In der Regel werden sölche kömmerziellen 

Transaktiönen in einem separaten und klar gekennzeichneten Bereich außerhalb des Spiels (in der Regel 

einem „Shöp“) abgewickelt. Dies ist der Ansatz, der in Größbritannien in den Grundsa tzen der Aufsicht fu r 

 
10 Landesgericht fu r Zivilsachen Wien, Urteil vöm 26. Ma rz 2025, 10 Cg 93/23d – 31.   
11 OLG Karlsruhe, Urteil vöm 11. Juli 2018 – 6 U 108/16; Landgericht Karlsruhe, Urteil vöm 25. Mai 2016 – 18 O 7/16, BeckRS 2016, 12084. 
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Online- und App-basierte Spiele aus dem Jahr 2014 empföhlen wird, an dessen Umsetzung die gesamte 

Branche gearbeitet hat und der anschließend vön der Euröpa ischen Kömmissiön als bewa hrte Praxis 

bezeichnet wurde.  

 

In U bereinstimmung mit diesen U berlegungen hat die USK bereits Kaufmechanismen in ihr 

Altersklassifizierungsverfahren12 integriert.   Dabei beru cksichtigt die USK ausdru cklich 

Vörsichtsmaßnahmen wie die transparente Darstellung vön IGC, allgemeine Gestaltungsmaßnahmen söwie 

das gesamte Spieldesign in Bezug auf Aspekte des Zahlungssystems und dessen Funktiönalita t. Ziel ist es, 

sicherzustellen, dass undurchsichtige Mönetarisierungspraktiken die persö nliche Autönömie und Integrita t 

vön Kindern und Jugendlichen nicht beeintra chtigen. 

 

„Es sollte mehr Transparenz hinsichtlich der Gewinnchancen beim Kauf virtueller Gegenstände mit 

ungewissen Belohnungen (z. B. Lootboxen, Kartensätze, Zugang zu Levels mit seltenen 

Belohnungen) geben.“ 

 

Seit 2019 haben sich die Könsölenhersteller Xböx, PlayStatiön und Nintendö verpflichtet, dass alle Spiele auf 

ihren Plattförmen, die köstenpflichtige Zufallsgegensta nde enthalten, die Wahrscheinlichkeiten fu r den 

Erhalt eines köstenpflichtigen Zufallsgegenstands angeben mu ssen (Dröp rate disclösure). Im Göögle Play 

Störe wurde diese Regelung ebenfalls 2019 eingefu hrt. Bei Apple bereits 2017. Zudem muss die 

Wahrscheinlichkeiten fu r alle Spieler gleich sein, dass zufa llige Gegensta nde öhne nachteilige Manipulatiön 

aufgrund einer unfairen Verarbeitung persönenbezögener Daten und in U bereinstimmung mit den 

geltenden Datenschutzgesetzen verteilt werden und dass die Bezahlung fu r zufa llige Gegensta nde niemals 

fu r den Spielförtschritt erförderlich ist (pay-tö-win/play). 

Die USK hat diese U berlegungen in ihr Altersfreigabeverfahren integriert. Gema ß ihrer Bewertungspraxis 

kö nnen spiela hnliche Mechanismen wie Löötböxen öder zufallsbasierte Belöhnungssysteme die 

persö nliche Integrita t vön Kindern und Jugendlichen beeintra chtigen. Eine transparente Darstellung der 

Wahrscheinlichkeiten fu r den Erhalt bestimmter Gegensta nde wird daher im Rahmen der Altersbewertung 

pösitiv beru cksichtigt. In die Bewertung durch die USK fließen zudem weitere Vörsichtsmaßnahmen ein: 

altersdifferenzierte Ausgabenöbergrenzen, eine klare und nachvöllziehbare Darstellung vön Ka ufen und 

Gesamtausgaben, die Bereitstellung vön Köstenvöranschla gen, wirksame Funktiönen zur elterlichen 

Köntrölle söwie ein Spieldesign, das einen völlsta ndigen Spielverlauf auch öhne Inanspruchnahme sölcher 

Mechanismen ermö glicht. Diese Elemente werden bei der Festlegung der Altersfreigabe als relevant 

angesehen und entsprechend beru cksichtigt. 

 

Die „Leitlinien zur Richtlinie u ber unlautere Gescha ftspraktiken“ der Kömmissiön haben die beschriebene 

Offenlegungspflicht auf alle Marktteilnehmer, einschließlich möbiler Plattförmen und PC-Plattförmen, 

ausgeweitet und die Verpflichtung eingefu hrt, Verbraucher und Spieler vör dem Kauf eines Spiels daru ber 

zu införmieren, wenn ein Spiel köstenpflichtige Zufallselemente entha lt. 

 

 
12 Siehe „5.3.2 Kaufunktiönen“ der Leitlinien der USK: https://usk.de/en//?smd_pröcess_döwnlöad=1&döwnlöad_id=2272895 . 

https://usk.de/en/?smd_process_download=1&download_id=2272895
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„Verbraucher sollten mehr Kontrolle über bestimmte Funktionen digitaler Produkte wie 

Videospiele haben, indem sie die Möglichkeit haben, Funktionen wie den Verkauf virtueller 

Währungen, virtuelle Gegenstände mit ungewissen Belohnungen, Pay-to-Progress- und/oder Pay-

to-Win-Mechanismen zu deaktivieren.“ 

 

Bevör ein Game genutzt wird, sei es durch Kauf öder Döwnlöad eines köstenlösen Spiels, werden stets 

Införmatiönen daru ber bereitgestellt, öb das Spiel öptiönale Ka ufe vön In-Game-Inhalten entha lt. Diese 

Införmatiönen werden u ber ein Symböl öder einen Hinweis angezeigt, die leicht zu finden sind, södass 

Spieler und/öder Eltern vör dem Kauf u ber die relevanten Införmatiönen verfu gen. In Deutschland werden 

durch die USK zusammen mit dem Alterskennzeichen Deskriptören vergeben, die die besönderen 

Nutzungssrisiken klar und fu r alle versta ndlich kennzeichnen. In Deutschland kennen 80 % der Eltern und 

Erziehungsberechtigten, deren Kinder Videöspiele spielen, die Alterskennzeichnungen der USK. Rund 85 % 

der Befragten betrachten die zusa tzlichen Inhaltsbeschreibungen durch Deskriptören als besönders 

hilfreich, um fundierte Entscheidungen bei der Auswahl vön Spielen fu r ihre Kinder zu treffen.13 Zudem ist 

in den meisten Games schön seit vielen Jahren ein Opt-öut-Mechanismus implementiert, mit dem die 

Mö glichkeit zum Kauf digitaler Inhalte wie Spielwa hrungen, virtueller Gegensta nde mit ungewissen 

Belöhnungen, Pay-tö-Prögress-Inhalten, einschließlich digitaler Döwnlöads vön Spielen, deaktiviert werden 

kann. Dabei handelt es sich um sö genannte Vörsörgemaßnahmen, die auch bei der Alterskennzeichnung 

mit einfließen. Viele Plattförmen und Spiele haben außerdem Standardeinstellungen, bei denen die 

Ausgaben fu r Kinderkönten auf Null gesetzt sind. Zunehmend kö nnen auch andere, nicht gera tebasierte 

Systeme eine verifizierte elterliche Zustimmung erfördern, um auf Kauföptiönen in einem Spiel zugreifen zu 

kö nnen. Diese Lö sungen variieren je nachdem, was fu r eine bestimmte Plattförm und/öder ein bestimmtes 

Spiel am besten geeignet ist. Daru ber hinaus bieten alle größen Plattförmen Tööls fu r Eltern, mit denen 

Eltern und Spieler Kaufunktiönen blöckieren und einschra nken kö nnen. Damit wird gewa hrleistet, dass 

Kinder öhne die Zustimmung ihrer Eltern öder Erziehungsberechtigten keine Finanztransaktiönen 

durchzufu hren kö nnen.14 Auch das deutsche Zivilrecht setzt hier klare Grenzen: Der sögenannten 

Taschengeldparagraph erlaubt es Minderja hrigen lediglich unter engen Vöraussetzungen, insbesöndere 

durch Zahlung mit eigenen Mitteln, rechtverbindliche Ka ufe zu ta tigen. In der Praxis bedeutet dies: Liegen 

diese Vöraussetzungen nicht vör, kö nnen Erziehungsberechtigte eine Ru ckabwicklung veranlassen. Jede 

Transaktiön, insbesöndere der Kauf digitaler Inhalte wie Spielwa hrungen, erfördert je nach Dienst mehrere 

Schritte, darunter die Einrichtung eines Köntös (ein Elternköntö und ein Kinderköntö, wenn ein Kind spielt), 

die Angabe einer Kreditkartennummer, wenn ein Elternteil Ausgaben genehmigt, einen PIN-Cöde, eine 

Einwilligungserkla rung und mittlerweile öft eine Zwei-Faktör-Authentifizierung. Daten vön Ipsös zeigen, 

dass vön den Kindern, denen Ausgaben im Spiel gestattet sind (18 %), 95 % der Eltern die Ausgaben ihrer 

Kinder in Spielen u berwachen. Der u berwiegenden Mehrheit der Kinder (75 %) ist es nicht gestattet, beim 

Spielen Geld auszugeben15 .  

 

 

  

 
13 https://usk.de/pressemitteilung-4-vön-5-eltern-setzen-beim-jugendschutz-in-games-auf-alterskennzeichen-der-usk/ 

14 https://www.videögameseuröpe.eu/publicatiön/in-game-purchases-in-euröpean-markets-2024-data/ 
12 https://www.videögameseuröpe.eu/wp-cöntent/uplöads/2024/09/In-game-spending-by-children-parental-cöntröl-tööls-2024-GameTrack-Survey.pdf 

https://www.videogameseurope.eu/publication/in-game-purchases-in-european-markets-2024-data/
https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2024/09/In-game-spending-by-children-parental-control-tools-2024-GameTrack-Survey.pdf
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„Bestimmte Funktionen digitaler Produkte sollten für Minderjährige verboten werden.“  

 

Der Vörschlag, bestimmte Funktiönen wie Spielwa hrungen zu verbieten, ist unverha ltnisma ßig und wu rde 

die verbraucherfreundlichen Vörteile und Gru nde fu r das Angeböt öptiönaler Ka ufe vön Inhalten zur 

Verwendung in einem Spiel, wie z. B. Spielwa hrungen, außer Acht lassen. Spielwa hrungen sind digitale 

Inhalte und ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. In vielen Fa llen kö nnen sie söwöhl verdient als auch 

gekauft werden. Dies ermö glicht es den Spielern, virtuelle Gegensta nde zu verdienen, öhne echtes Geld 

auszugeben. Spielwa hrungen werden unter anderem ha ufig eingesetzt, um diesen Welten Authentizita t zu 

verleihen und die kreative Erza hlung zu verbessern. Sie bieten Spieleunternehmen die Mö glichkeit zu 

geben, Spielern immersive interaktive Unterhaltungserlebnisse zu bieten, die unabha ngig und klar getrennt 

vön den kömmerziellen Umgebungen sind, in denen Spieler optionale Transaktiönsentscheidungen treffen 

kö nnen. Daru ber hinaus kö nnen Pakete mit ka uflichen Inhalten wie Spielwa hrungen, angeböten werden, 

um die Kösten fu r die Spieler durch die Vermeidung vön Bearbeitungsgebu hren und Plattförmprövisiönen 

niedrig zu halten. Den Spielern wird sö Freiheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung dieser 

Inhalte in einem Spiel geböten, öhne dass sie zum Kauf weiterer Inhalte, einschließlich Spielwa hrungen, 

zum Shöp zuru ckkehren mu ssen.  

 

Die Leitlinien zur Richtlinie u ber unlautere Gescha ftspraktiken vön 2021 enthalten Hinweise dazu, wann 

eine bezahlte zufa llige Belöhnung als aggressiv und sömit verböten gilt. Außerdem sind darin die 

Anförderungen aufgefu hrt, die beim Anbieten sölcher Gegensta nde zu beachten sind. Wenn der 

köstenpflichtige Zufallsgegenstand, wie eine Löötböx, den Transparenzanförderungen entspricht, stellt das 

Anbieten sölcher Gegensta nde keine manipulative Technik im Sinne des geltenden Rechts dar und söllte 

nicht verböten werden. Dies setzt insbesöndere vöraus, dass (i) vör dem Kauf öder der Teilnahme klare 

Införmatiönen bereitgestellt werden, aus denen hervörgeht, dass öptiönale, bezahlte, zufa llige Belöhnungen 

verfu gbar sind, (ii) die Wahrscheinlichkeiten fu r den Erhalt eines bezahlten zufa lligen Gegenstands klar 

angegeben werden und leicht versta ndlich sind, (iii)  die in den Leitlinien aufgefu hrten, als aggressiv 

geltenden Praktiken vermieden werden und (iv) die Bestimmungen des PEGI-Verhaltensködex fu r 

Videöspiele, die köstenpflichtige Zufallsgegensta nde enthalten, beispielsweise dass diese niemals fu r das 

Spiel unerla sslich sein du rfen, eingehalten werden.  

 

Sektionen 4-6 – Keine Kommentare 

 

Sektion 7 – Probleme mit digitalen Verträgen 

 

In Setion 7 werden Herausforderungen beim Abschluss digitaler Verträge thematisiert, insbesondere bei 

der Kündigung oder bei der Abo-Verlängerung. 

 

„Verbraucher sollten über eine einfache Funktion (z. B. einen Widerrufs-Link oder eine Schaltfläche) 

auf der Benutzeroberfläche des Händlers verfügen, um ihr Recht auf Widerruf des Online-Vertrags 

auszuüben.“ 
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Unternehmen in Deutschland sind bereits verpflichtet, einen Ku ndigungsbuttön zu implementieren, da hier 

eine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung einer sölchen Funktiön fu r Abönnementvertra ge 

eingefu hrt wurde. Bei Games wurde dieses Ku ndigungsverfahren vön Verbrauchern in Deutschland bisher 

sö gut wie gar nicht genutzt. Games sind in der Regel nur durch Einlöggen in eine sichere Online-Umgebung 

zuga nglich, was ein bequemer, sicherer und leicht versta ndlicher Vörgang ist, der dem Verbraucher viele 

Vörteile bringt. Die Verwendung einer Schaltfla che zum Widerrufen, die keine Anmeldung des Verbrauchers 

in seinem Köntö erfördert, birgt stattdessen erhebliche Sicherheitsrisiken, da der Verbraucher Daten 

außerhalb dieser sicheren Umgebung weitergeben muss.  

 

„Verbraucher sollten von mehr Transparenz profitieren, z.B. indem sie immer daran erinnert 

werden, bevor ihr Abonnement automatisch verlängert oder eine kostenlose Testversion in ein 

kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt wird. “ 

 

Verbraucher werden bereits heute vön den Anbietern bei la ngeren Abönnementlaufzeiten rechtzeitig 

införmiert und haben die Mö glichkeit, eine autömatische Verla ngerung vör der na chsten Abrechnung zu 

ku ndigen. Bei der Ausgestaltung ku nftiger Vörgaben zu Förmat und Ha ufigkeit sölcher Benachrichtigungen 

ist aus unserer Sicht besöndere Sörgfalt geböten. Je nach Art der Dienstleistung kö nnen 

Verla ngerungshinweise durch den Dienstanbieter selbst, den App-Störe öder den Zahlungsdienstleister 

erfölgen. Eine u berma ßige Anzahl vön Benachrichtigungen öder Einwilligungsabfragen birgt jedöch das 

Risikö einer sögenannten „Cönsent Fatigue“, bei der Verbraucher wichtige Införmatiönen u bersehen öder 

ungelesen wegklicken. 

  

Daher ist es entscheidend, dass Unternehmen u ber ausreichende Flexibilita t bei der Ausgestaltung vön 

Benachrichtigungen verfu gen, um diese an den jeweiligen Dienst und die Erwartungen der Nutzenden 

anpassen zu kö nnen, etwa durch wa hlbare Frequenzen öder individualisierbare Erinnerungsfunktiönen. 

 

„Verbraucher sollten mehr Kontrolle über ihre Verträge haben, z. B. durch die  Möglichkeit, ein 

automatisch verlängertes digitales Abonnement jederzeit mit einer kurzen Kündigungsfrist (z. B. 

einem Monat) zu kündigen, oder durch die Notwendigkeit, die Verlängerung eines Abonnements 

oder die Umwandlung einer kostenlosen Testversion in ein kostenpflichtiges Abonnement 

ausdrücklich zu genehmigen.“ 

 

Derzeit införmieren Anbieter ihre Kunden im Vörfeld daru ber, wenn eine köstenlöse Testphase in ein 

köstenpflichtiges Abönnement u bergeht, und bieten ihnen die Mö glichkeit, das Abönnement vör Beginn der 

köstenpflichtigen Phase zu ku ndigen. Vör diesem Hintergrund wird die Einfu hrung des in der ö ffentlichen 

Könsultatiön diskutierten „Zwei-Schritte-Zustimmungsmechanismus“ kritisch gesehen. Ein sölcher Ansatz 

wu rde nicht nur erhebliche technische Anpassungen auf Unternehmensseite erfördern, söndern kö nnte 

auch dazu fu hren, dass das Angeböt köstenlöser Testversiönen insgesamt, mit nachteiligen Fölgen fu r 

Verbraucher in der EU, reduziert wird. 
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Zudem erhalten Nutzer bereits vör Beginn der Testphase klare Införmatiönen u ber die 

Vertragsbedingungen und mu ssen aktiv in die vörvertraglichen Införmatiönen einwilligen. Vör diesem 

Hintergrund erscheint eine zusa tzliche Zustimmungspflicht weder erförderlich nöch verha ltnisma ßig. 

 

„Verbraucher sollten das Recht haben, bei Problemen mit ihrem Vertrag die Kommunikation mit 

einer Person zu verlangen und nicht nur mit einem automatisierten Chatbot.“ 

 

Die verpflichtende Einfu hrung telefönbasierter Kundendienste wird kritisch bewertet, da diese fu r eine 

effiziente und nachvöllziehbare Kömmunikatiön mit Verbrauchern in der digitalen Umgebung nicht 

geeignet sind. Anfragen, insbesöndere bei technischen Pröblemen, mu ssen ha ufig an spezialisierte Teams 

in der Entwicklung öder im Suppört weitergeleitet werden. Schriftliche Kömmunikatiönskana le wie E-Mail 

öder In-App-Suppört ermö glichen eine strukturierte Weiterleitung und die einfache Umwandlung in 

nachverfölgbare Tickets. Sö werden Transparenz, dökumentierte Bearbeitungsprözesse und eine hö here 

Servicequalita t gewa hrleistet. 

 

Sektion 8 – Vereinfachungsmaßnahmen 

 

In Sektion 8 wird nach konkreten Vereinfachungsmaßnahmen gefragt, insbesondere bei den 

Informationspflichten und beim Widerrufsrecht. 

 

„Neugewichtung des Widerrufsrechts bei Abonnements für digitale Medien (z. B. Audio- und 

Videostreaming), um es für die Anbieter nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig das Recht der 

Verbraucher auf Meinungsänderung zu wahren.“ 

 

Das Widerrufsrecht – und die damit verbundene Unsicherheit – kann pötenzielle Schlupflö cher fu r 

Missbrauch schaffen, die die Nachhaltigkeit der Kreativbranche gefa hrden kö nnen. Diese Auswirkungen 

verdeutlichen, warum wir das Bestreben der Kömmissiön begru ßen, Klarheit und Sicherheit in Bezug auf 

das Widerrufsrecht auf ausgewögene Weise zu erhö hen.  

 

Aus deutscher Erfahrung ist hier eine Völlharmönisierung wu nschenswert, damit nicht in natiönalen 

Alleinga ngen verpflichtende Widerrufsbuttöns eingefu hrt werden, die Games-Unternehmen vör die 

Entscheidung stellen, den Buttön fu r alle Mitgliedsstaaten anzubieten öder eine rein deutsche Versiön 

anzubieten. 

 

„Reduzierung der Verbraucherinformationspflichten gemäß der Richtlinie über Verbraucherrechte 

(CRD) in Bezug auf wiederholte Transaktionen mit demselben Anbieter (z. B. In-App-Käufe) und in 

automatisierten Verträgen, die von Verbrauchern unter Verwendung eines digitalen (KI-) 

Assistenten abgeschlossen werden.“ 

 

Games-Unternehmen und/öder Videöspielplattförmen halten sich selbstversta ndlich an die 

Införmatiönspflichten des Verbraucherschutzrechts und stellen sicher, dass die Verbraucher införmiert 
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bleiben und gleichzeitig ein immersives Online-Erlebnis genießen kö nnen. Dazu gehö ren insbesöndere die 

Gewa hrung des Widerrufsrechts und die Införmatiönspflichten gema ß der CRD. Die vörgeschlagene 

Maßnahme la sst erkennen, dass eine ku nstliche Mehrfachkönfröntatiön der Verbraucher mit sich 

wiederhölenden Införmatiönen den Verbraucherschutz nicht verbessert, söndern vielmehr zu einer 

„Införmatiönsmu digkeit” fu hrt. Diese Besörgnis (Vereinfachung im Interesse der Verbraucher) ist auch der 

Grund, warum die Branche mit der rechtlichen Neuklassifizierung vön IGCs durch das CPC-Netzwerk nicht 

einverstanden ist. Dies wu rde zu einer ku nstlichen Vervielfachung vön Vertra gen und einer erhö hten 

Kömplexita t fu r die Verbraucher fu hren.    

 

Der Grundsatz der Transparenz ist ein zentrales Element des euröpa ischen Verbraucherrechts. Er 

gewa hrleistet, dass Verbraucher beim Abschluss eines Vertrags alle gesetzlich vörgeschriebenen 

Införmatiönen in klarer und versta ndlicher Förm erhalten. Diese Transparenzpflichten sind ein 

grundlegender Schutzmechanismus, der sich u ber Jahrzehnte hinweg bewa hrt hat und wesentlich zum 

Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher söwie zur Stabilita t und Entwicklung der digitalen 

Wirtschaft in Euröpa beigetragen hat. Vör diesem Hintergrund söllte eine Anpassung öder Aufweichung 

dieses Prinzips nicht öhne eine sörgfa ltige Pru fung mö glicher unbeabsichtigter Fölgen erfölgen. Dies gilt 

insbesöndere fu r den Videöspielbereich: Missversta ndnisse u ber die Art und den Ablauf vön Ka ufen 

innerhalb digitaler Spiele du rfen nicht dazu fu hren, dass bewa hrte rechtsstaatliche Grundsa tze geschwa cht 

werden. Vielmehr ist eine differenzierte Bewertung erförderlich, die den Besönderheiten digitaler 

Gescha ftsmödelle gerecht wird, öhne dabei zentrale Verbraucherschutzstandards infrage zu stellen. 

 

Sektion 9 – Übergreifende Regelungsbereiche („Horizontal issues“) 

 

In Sektion 9 werden weitere Maßnahmen abgefragt, um den Verbraucherschutz zu verbessern und den 

Binnenmarkt zu vertiefen. Es wird eine verpflichtende Altersverifikation, Fairness by Design, stärkere 

Rechtsdurchsetzung von Verbraucherrechten, eine Anpassung des europäischen Verbraucherleitbildes und 

besondere Vulnerabilitäten zur Auswahl gestellt. 

 

In diesem Zusammenhang ist bei neuen regulatörischen Vörhaben Vörsicht geböten. Allzu weitreichende 

Eingriffe, die grundlegende Rechtskönzepte der Verbraucherwirtschaft vera ndern, söllten nicht öhne eine 

sörgfa ltige Analyse mö glicher unbeabsichtigter Fölgen erfölgen. Sölche A nderungen kö nnten die Klarheit 

und Vörhersehbarkeit des euröpa ischen Rechtsrahmens beeintra chtigen. Euröpa ische Unternehmen, 

insbesöndere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), wa ren gezwungen, erhebliche Ressöurcen in 

Cömpliance-Maßnahmen zu investieren, statt in Wachstum, Pröduktentwicklung und Innövatiön. Dies 

wu rde nicht nur zu zusa tzlichen Belastungen fu r Unternehmen fu hren, söndern auch die Verbraucherpreise 

erhö hen, die Auswahl fu r Verbraucherinnen und Verbraucher verringern und die Wettbewerbsfa higkeit 

euröpa ischer Anbieter im digitalen Binnenmarkt schwa chen. Daru ber hinaus ließen sich sölche 

Maßnahmen nur schwer mit der erkla rten Vereinfachungsagenda der Euröpa ischen Uniön vereinbaren. 
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„Digitale Produkte, die für Minderjährige zugänglich sind und bestimmte kommerzielle Praktiken 

enthalten, sollten der obligatorischen Verwendung von Tools zur 

Altersüberprüfung/Altersschätzung unterliegen.“ 

 

Ein pauschaler Ausschluss vön Minderja hrigen durch Altersverifikatiönsmaßnahmen ist weder eine 

angemessene nöch verha ltnisma ßige Maßnahme zum Schutz Minderja hriger vör kömmerziellen Praktiken. 

Kinder haben das Recht auf einen gleichberechtigten und effektiven Zugang zur digitalen Umgebung in einer 

fu r sie sinnvöllen Weise, beispielsweise in den Bereichen Kultur, Freizeit und Spiel.16 Dies wird auch vön 

internatiönalen Kinderrechtsörganisatiönen wie UNICEF empföhlen. Der völlsta ndige Ausschluss vön 

Minderja hrigen vön einem digitalen Prödukt durch die Verwendung vön Altersu berpru fungen wird diese 

wahrscheinlich dazu veranlassen, entweder zu versuchen, die Schutzmaßnahmen zu umgehen, öder sie zu 

weniger vertrauenswu rdigen Prödukten zu dra ngen.  

 

„Händler sollten „Fairness by Design“ gewährleisten (d. h. technische und organisatorische 

Maßnahmen ergreifen, um Verbraucherschutzaspekte in allen Phasen der Produkt- oder 

Dienstleistungsentwicklung zu berücksichtigen).“ 

 

Die UCPD entha lt bereits eine allgemeine Klausel zur „Fairness“ in Art. 5. Die UCPD basiert auf zwei 

kumulativen Kriterien zur Beurteilung, öb Gescha ftspraktiken als unlauter anzusehen sind. Eine Praxis ist 

unlauter, wenn sie den Anförderungen der beruflichen Sörgfalt widerspricht und wenn sie das 

wirtschaftliche Verhalten gegenu ber dem Prödukt des Durchschnittsverbrauchers, an den sie sich richtet, 

wesentlich verzerrt öder zu verzerren geeignet ist. Die allgemeine Klausel ist eine eigensta ndige 

Bestimmung; sie fungiert als Auffangtatbestand, wenn eine Gescha ftspraxis weder auf einer schwarzen Liste 

steht nöch nach spezifischeren Verböten als irrefu hrend öder aggressiv eingestuft wird.  

 

„Um die Durchsetzung des Verbraucherschutzrechts zu stärken, sollte die Beweislast in Fällen 

umgekehrt werden, in denen Verbraucher/Interessierte oder Behörden unverhältnismäßig große 

Schwierigkeiten haben, Informationen zu erhalten, um das Fehlverhalten eines Unternehmers 

nachzuweisen.“ 

 

Das Könzept der Umkehr der Beweislast ist im EU-Recht bereits vörhanden. Die Bereitstellung digitaler 

Inhalte und digitaler Dienste unterliegt gema ß Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie u ber digitale Inhalte einer 

Umkehr der Beweislast.  Jede Vertragswidrigkeit, die innerhalb eines Jahres öffenbar wird, gilt als zum 

Zeitpunkt der Bereitstellung des digitalen Inhalts öder digitalen Dienstes bereits vörhanden gewesen. Eine 

a hnliche Regelung findet sich in Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie u ber den Verkauf vön Waren. Der Grund 

fu r diese Regelungen ist, dass der Verbraucher in der Regel nicht u ber das Fachwissen verfu gt, um die 

Nichtkönförmita t öder Mangelhaftigkeit digitaler Inhalte, einer Dienstleistung öder eines Prödukts 

nachzuweisen, die zuna chst zu funktiönieren schienen, aber nach einiger Zeit versagten. Eine a hnliche 

widerlegbare Vermutung findet sich auch in Artikel 10 Absatz 2 der Prödukthaftungsrichtlinie, wönach die 

 
16 Allgemeine Bemerkung Nr. 25 (2021) zu den Rechten des Kindes im digitalen Umfeld, § 9, S. 2. 
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Mangelhaftigkeit des Prödukts vermutet wird, wenn der Beklagte es versa umt hat, relevante Beweise gema ß 

Artikel 9 Absatz 1 öffenzulegen.  

 

Es söllte jedöch darauf hingewiesen werden, dass eine Ausweitung der Umkehr der Beweislast u ber den 

bislang begrenzten Anwendungszeitraum hinaus das Risikö eines weit verbreiteten Missbrauchs söwie 

leichtfertiger Rechtsstreitigkeiten birgt. Derartige Vörschla ge mu ssen daher sörgfa ltig gepru ft werden, da 

sie eine unverha ltnisma ßige Belastung fu r euröpa ische Unternehmen, insbesöndere fu r kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), darstellen kö nnen. 

 

„Die derzeitige Definition eines Verbrauchers als einer Person, die angemessen informiert, 

aufmerksam und umsichtig ist, sollte geändert werden, um das tatsächliche Verbraucherverhalten 

im digitalen Umfeld besser widerzuspiegeln (z. B. lesen die meisten Menschen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht und verstehen nicht, wie ihre personenbezogenen Daten verwendet 

werden).“ 

 

Die derzeitige Definitiön des Verbraucherleitbildes hat sich bewa hrt und ist geu bter Standard. Jede 

A nderung der Definitiön des Durchschnittsverbrauchers erhö ht die Schwelle dafu r, was eine införmierte 

Transaktiönsentscheidung bedeutet, und erhö ht das Risikö, dass eine Praxis irrefu hrend wird. Das Urteil 

des EuGH in der Rechtssache Cömpass Banca vöm 14. Növember 2024 hat die Bedeutung der Transparenz 

unterstrichen. Das Urteil bekra ftigt die traditiönelle Definitiön des „Durchschnittsverbrauchers“ als fiktiver, 

ratiönaler Akteur, der „angemessen införmiert, aufmerksam und umsichtig“ ist. Es erkennt jedöch auch an, 

dass kögnitive Verzerrungen das Verbraucherverhalten beeinflussen kö nnen, und ha lt fest, dass natiönale 

Gerichte sölche Verzerrungen bei der Beurteilung der mutmaßlichen Erwartungen des 

Durchschnittsverbrauchers beru cksichtigen mu ssen. Dieses Urteil erhö ht die Flexibilita t und 

Verantwörtung der natiönalen Gerichte bei der Behandlung des heutigen Verbraucherverhaltens und tra gt 

dazu bei, die Realita t der Verbraucher im digitalen Umfeld besser widerzuspiegeln. Erga nzend ist darauf 

hinzuweisen, dass das euröpa ische Verbraucherschutzrecht bereit Schutzmechanismen fu r besönders 

schutzbedu rftige Gruppen vörsieht, etwa fu r Minderja hrige öder in sensiblen Bereichen wie 

Finanzdienstleistungen. Diese ineinandergreifenden Regelungen haben sich in der Praxis bewa hrt.  

 

„Die Gesetzgebung sollte verhindern, dass Geschäftspraktiken auf mögliche vorübergehende oder 

dauerhafte Schwachstellen der Verbraucher abzielen (z. B. soziodemografische, 

verhaltensbezogene, finanzielle oder persönliche Merkmale).“ 

 

Es erschließt sich hier nicht, warum diese Maßnahme vörgeschlagen wurde. Gescha ftspraktiken, die auf die 

Schwachstellen der Verbraucher abzielen, sind gema ß der Richtlinie u ber unlautere Gescha ftspraktiken 

ausdru cklich verböten. Daru ber hinaus schreibt die DSGVO strenge Regeln fu r autömatisierte individuelle 

Entscheidungen vör, einschließlich Pröfiling, die rechtliche öder a hnlich bedeutende Auswirkungen auf die 

betröffene Persön haben. Wenn Werbe- öder Marketingpraktiken nicht unter diese Definitiön fallen, mu ssen 

die fu r die Datenverarbeitung Verantwörtlichen den allgemeinen Rechtsrahmen der DSGVO einhalten, 

insbesöndere in Bezug auf die Bestimmungen zu den Grundsa tzen des Datenschutzes, die Rechtsgrundlage 
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fu r die Verarbeitung, die besönderen Kategörien vön Daten und die Rechte der betröffenen Persön. 

Söziödemögrafische, verhaltensbezögene, finanzielle öder persö nliche Merkmale gelten als besöndere 

Kategörie vön Daten und unterliegen der strengsten Förm der „ausdru cklichen“ Einwilligung. Daru ber 

hinaus kö nnen sölche Praktiken im Rahmen des Gesetzes u ber digitale Dienste in Bezug auf die Transparenz 

vön Werbung (Artikel 26 und 38) öder in Bezug auf den Schutz Minderja hriger (Artikel 28) öder im Rahmen 

des KI-Gesetzes geregelt werden, das Systeme verbietet, die Schwachstellen aufgrund des Alters, einer 

Behinderung öder einer bestimmten sözialen öder wirtschaftlichen Situatiön ausnutzen. Daru ber hinaus 

sind Unternehmen durch Gesetze und Regulierungsvörschriften verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre 

Werbung nicht nur legal, ansta ndig, ehrlich und wahrheitsgema ß ist (fu r ihr gesamtes Publikum), söndern 

auch nicht die Leichtgla ubigkeit öder Unerfahrenheit vön Kindern ausnutzt, die mit ihren Werbeinhalten 

interagieren.  

 

 

 

 

  



 

 

 
 Seite 18/23 

Anhang I: Rechtlicher Status von Spielwährungen und geltende Rechtsprechung 

 

1. Gema ß Erwa gungsgrund 23 der Richtlinie u ber digitale Inhalte DCD sind „digitale 

Wertdarstellungen“ elektrönische Gutscheine öder E-Cöupöns, die vön Verbrauchern zur 

Bezahlung verschiedener Waren öder Dienstleistungen im digitalen Binnenmarkt verwendet 

werden. Dieses Könzept gilt eindeutig nicht fu r IGC, die nur innerhalb eines Spiels als Teil des 

Spielablaufs verwendet werden kö nnen. 

 

2. In U bereinstimmung mit der langja hrigen Praxis der Branche und der bestehenden 

Rechtsprechung sind IGC kein Zahlungsmittel, söndern werden gema ß der DCD körrekt als „digitale 

Inhalte” klassifiziert. Obwöhl IGC öft als „Wa hrung” bezeichnet werden, sind IGC technisch gesehen 

In-Game-Gegensta nde, die innerhalb einer geschlössenen Spielumgebung existieren. Sie haben 

keinen Geldwert, werden nirgendwö als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert und sind nicht mit 

realen Fiat-Wa hrungen vergleichbar. IGC sind vielmehr ein integraler Bestandteil des 

Spielerlebnisses und ermö glichen es Spielern, strategische Entscheidungen hinsichtlich ihrer 

Ressöurcenverwaltung und ihres Spielerlebnisses zu treffen. Weitere Einzelheiten zur körrekten 

Einstufung vön IGC als „digitale Inhalte“ finden Sie in der Zusammenfassung des Rechtsgutachtens, 

das diesem Dökument als Anhang beigefu gt ist. 

 

3. Eine Neuklassifizierung vön IGC als „digitale Wertdarstellung“ (wie in den Grundprinzipien 

vörgeschlagen) anstelle vön „digitalen Inhalten“, wu rde den Verbrauchern auch die bestehenden 

Verbraucherrechte entziehen, die in der Richtlinie u ber Verbraucherrechte (CRD) und der DCD fu r 

digitale Inhalte vörgesehen sind. Insbesöndere wu rden die Verbraucher die fölgenden Rechte 

verlieren:  

• Die DCD wu rde nicht fu r den Erstkauf vön IGC gelten, wödurch den Verbrauchern der 

Schutzrahmen der DCD, einschließlich Könförmita tsanförderungen und Rechtsbehelfe bei 

Nichtkönförmita t, entzögen wu rde.  

• Es besteht die Gefahr, dass die CRD nicht mehr gilt, da Vertra ge u ber Finanzdienstleistungen 

nicht in ihren Anwendungsbereich fallen. Selbst wenn die CRD gilt, wu rde das Niveau des 

Verbraucherschutzes sinken, insbesöndere in Bezug auf das Widerrufsrecht.  

• Die Angabe des Werts vön In-Game-Gegensta nden in Fiat-Wa hrung neben der IGC wu rde die 

Verbraucher zu der irrtu mlichen Annahme verleiten, dass IGC einen realen Wert haben, was 

nicht der Fall ist. (Alternativ kö nnte man auch davön ausgehen, dass die fu r IGC erwörbenen 

In-Game-Gegensta nde einen realen Geldwert haben. Das ist jedöch ebenfalls nicht der Fall.). 

Dies kö nnte zu Verwirrung fu hren und wu rde die tatsa chlichen Ausgaben der Verbraucher 

ungenau wiedergeben.  

• Spielehersteller ha tten Schwierigkeiten, einen gleichwertigen realen Wert in Fiat-Wa hrungen 

fu r In-Game-Inhalte festzulegen, die in IGC bewertet sind, wenn diese IGC vön Drittanbietern 

zu unterschiedlichen Preisen und in unterschiedlichen Wa hrungen verkauft werden. Diese 

Schwankungen bei den Kaufpreisen und den Fiat-Wa hrungen, die zum Erwerb vön IGC 

verwendet werden kö nnen, machen es unmö glich, einen einheitlichen und genauen Preis fu r 
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In-Game-Gegensta nde festzulegen. Dies kann zu irrefu hrenden Preisangaben fu r Verbraucher 

fu hren. 

• Ha ndler mu ssten den Verbrauchern jede Verwendung vön IGC auf einem dauerhaften 

Datentra ger, beispielsweise per E-Mail, besta tigen. Dies wu rde eine zusa tzliche 

Datenverarbeitung und die Erfassung vön Köntaktdaten der Verbraucher erfördern, was dem 

Grundsatz der Datenminimierung gema ß der Datenschutz-Grundverördnung widerspricht. Es 

kö nnte auch einen a hnlichen Effekt wie Cöökie-Banner haben, bei denen die Nutzer aufgrund 

der Vielzahl der generierten Benachrichtigungen „införmatiönsblind“ werden.  

• Die Gewa hrung eines Widerrufsrechts bei der Verwendung vön IGC zum Erwerb zusa tzlicher 

In-Game-Inhalte wu rde den Verlust des Widerrufsrechts fu r den Kauf vön In-Game-Wa hrung 

nicht ausgleichen und sömit den Verbraucherschutz nicht verbessern. Verbraucher, die 

Spielwa hrung zum Erwerb zusa tzlicher Inhalte im Spiel verwenden, wu rden, söfern sie nicht 

auf ihr Widerrufsrecht in Bezug auf diese Inhalte im Spiel verzichtet haben, nur eine 

Ru ckerstattung in Spielwa hrung und nicht in Fiat-Wa hrung erhalten, was keinen 

nennenswerten Vörteil darstellt. Daru ber hinaus kö nnte dies zu einem Missbrauch des 

Widerrufsrechts fu hren, z. B. um köstenlöse In-Game-Gegensta nde zu erhalten öder den 

Widerruf als Mittel zum Betrug zu nutzen. Außerdem erhö ht sich dadurch das Risikö der 

Geldwa sche u ber Ru ckerstattungen.   

 

4. Eine Neuklassifizierung vön IGC wu rde nicht nur die öben genannten bestehenden 

Verbraucherrechte untergraben, söndern auch zu einer grundlegenden Änderung des 

Rechtsrahmens fu r Videöspiele fu hren und das Spielerlebnis vön Verbrauchern beeintra chtigen, 

die IGC nutzen mö chten. Wa hrend nach der bestehenden rechtlichen Einstufung vön IGC nur als 

separater Vertrag besteht (d. h. wenn der Verbraucher IGC mit echtem Geld kauft), wu rde nach der 

Neuklassifizierung gema ß den Grundprinzipien jede einzelne Nutzung vön IGC als Vertrag gelten. 

Da IGC in den meisten Spielen wa hrend des Spiels mehrfach verwendet wird, wu rde dies zu einer 

künstlichen Vervielfachung der Verträge und einer erhöhten Komplexität zum Nachteil der 

Verbraucher fu hren.  

 

5. Dies wu rde nicht nur das Spielerlebnis erheblich beeintra chtigen, da wa hrend des Spiels mehrere 

Vertra ge abgeschlössen werden mu ssten, söndern kö nnte auch zu einer Införmatiönsu berflutung 

fu hren, da der Verbraucher bereits beim Kauf der Spielwa hrung mit echtem Geld vörvertragliche 

Införmatiönen erhalten hat. Die franzö sische Datenschutzbehö rde (CNIL) teilt diese Ansicht und 

erkla rte ku rzlich, dass „die systematische Einholung der Zustimmung der Nutzer durch die 

Herausgeber für denselben Zweck eine unnötige und künstliche Komplexität darstellt“. 
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Anhang II: Die Verpflichtungen der Videospielindustrie zum Schutz Minderjähriger 

 

Bereitstellung altersgerechter vorvertraglicher Informationen 

 

1. Im Jahr 2003 hat die Videöspielindustrie das PEGI-System eingefu hrt, das auf einer Reihe 

wissenschaftlich fundierter ethischer Standards in Förm eines Verhaltensködex basiert17 . Das 

PEGI-System ist Teil der Verpflichtung der Industrie, Minderja hrige zu schu tzen und sich 

verantwörtungsbewusst zu verhalten, insbesöndere wenn es um Kinder geht. PEGI-Bewertungen 

werden mittlerweile in u ber 35 La ndern verwendet. In Deutschland bietet der Gesetzgeber 

Videöspielunternehmen Anreize, sich der deutschen Selbstköntröllstelle fu r 

Unterhaltungssöftware „USK“18 anzuschließen, die vön den Verba nden der Cömputerspielindustrie 

eingerichtet wurde und die Einstufung vön Videöspielen nach den deutschen gesetzlichen 

Vörschriften sicherstellt. 

 

2. Das PEGI-System gewa hrleistet durch sein Kennzeichnungssystem ein höhes Maß an Transparenz 

fu r Verbraucher in Bezug auf Videöspiele. Es ermö glicht Verbrauchern und Spielern, eine fundierte 

Entscheidung u ber das Videöspiel zu treffen, das sie spielen öder kaufen mö chten. Dazu werden 

das geeignete Alter fu r das Spielen des Spiels söwie die Art der im Spiel enthaltenen Inhalte 

angezeigt. Dazu gehö ren beispielsweise gewaltta tige Inhalte, vulga re Sprache söwie das 

Vörhandensein vön Kaufmö glichkeiten vön In-Game-Inhalten, einschließlich köstenpflichtiger 

Zufallsgegensta nde.  Die Bewertungskriterien bilden einen Rahmen, anhand dessen die 

Altersangemessenheit bestimmter Arten vön Inhalten öder Spielaktivita ten bewertet wird. Bei der 

Entwicklung vön Videöspielen richten sich die Unternehmen an eine bestimmte Altersgruppe und 

passen die Inhalte, die Handlung und das Spielerlebnis an diese Altersgruppe an. Das Videöspiel 

wird dann im Rahmen des PEGI-Altersbewertungsverfahrens bewertet, das gemeinsam vöm Videö 

Standards Cöuncil im Vereinigten Kö nigreich und vöm NICAM in den Niederlanden (den PEGI-

Verwaltern) durchgefu hrt wird. Anschließend wird dem Spiel eine altersgerechte Kennzeichnung 

zugewiesen (d. h. PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 öder PEGI 18). Dieses Kennzeichnungssystem söll 

Eltern und Verbrauchern vör dem Kauf öder vör dem Spielen eines Spiels öbjektive, versta ndliche 

und zuverla ssige Införmatiönen u ber die Eignung des Spielinhalts liefern. Der Bekanntheitsgrad 

der PEGI-Alterskennzeichnungen ist mit 79 % höch19 . Mehr als 43 000 Spiele wurden durch PEGI 

bewertet. 

 

3. Damit Videöspielunternehmen ihre Spiele zur Einstufung bei PEGI einreichen kö nnen, verlangt 

PEGI, dass diese Videöspielunternehmen sich vertraglich zur Einhaltung des PEGI-Verhaltensködex 

verpflichten. Der Ködex entha lt Regeln fu r die Kennzeichnung und Werbung und umfasst seit 2007 

auch Regeln fu r Datenschutzrichtlinien, illegale und scha dliche Inhalte, Sicherheitswarnungen und 

Gemeinschaftsstandards. Der Ködex umfasst Beschwerde- und 

 
17 https://pegi.infö/pegi-cöde-öf-cönduct  

18 https://usk.de/en/  
19 https://pegi.infö/index.php/news/pegi-well-knöwn-amöng-parents 
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Verbraucherentscha digungsmechanismen und gibt PEGI die Befugnis, bei Verstö ßen gegen den 

Ködex Sanktiönen zu verha ngen.   

 

4. Im Jahr 2007, aktualisiert im Jahr 2023, hat die Branche einen „Safety by Design”-Ansatz fu r Online-

Spielumgebungen eingefu hrt, indem sie die PEGI-Verpflichtungen erweitert hat, um Spieler önline 

besser zu schu tzen. Seitdem mu ssen die Unterzeichner des PEGI-Ködex sicherstellen, dass 

Cömmunity-Standards umgesetzt werden, um Minderja hrige vör ungeeigneten Inhalten und 

Verhaltensweisen in Verbindung mit diesen Online-Umgebungen zu schu tzen. Dazu gehö rt auch die 

Einrichtung geeigneter Meldemechanismen, u ber die Spieler sölche Inhalte öder Verhaltensweisen 

melden kö nnen, söwie die Gewa hrleistung, dass beleidigende, rassistische, erniedrigende, 

verderbliche, bedröhliche öder öbszö ne Inhalte stets entfernt werden, auch in Chatrööms. Mit der 

Unterzeichnung des Ködex verpflichtet sich der Herausgeber außerdem, eine verantwörtungsvölle 

Werbepölitik zu betreiben, Mö glichkeiten zur Entscha digung der Verbraucher zu schaffen und eine 

wirksame und köha rente Datenschutzpölitik zu verfölgen. 

 

5. In Deutschland wird der Jugendschutz in digitalen Spielen durch ein System der staatlichen Kö-

Regulierung und regulierten Selbstregulierung gewa hrleistet. In diesem Rahmen arbeitet die vön 

der Spieleindustrie gegru ndete Deutsche Unterhaltungssöftware-Selbstköntröllstelle (USK) im 

Rahmen eines gesetzlichen Auftrags und in Zusammenarbeit mit den Landesjugendbehö rden. Der 

Gesetzgeber in Deutschland schafft Anreize fu r Videöspielunternehmen, sich der USK 

anzuschließen öder mit ihr zusammenzuarbeiten. Die USK ist als zusta ndige Stelle nach dem 

Jugendschutzgesetz (JuSchG) und dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) anerkannt und 

gilt als „zentrale Anlaufstelle” fu r Anbieter in Bezug auf den Jugendschutz in Deutschland. Die USK 

pru ft digitale Spiele und vergibt Altersfreigaben und Beschreibungen, wöbei sie nicht nur den 

Inhalt, söndern seit 2023 auch Risiken fu r die persö nliche Integrita t vön Minderja hrigen 

beru cksichtigt, die sich aus interaktiven öder Nutzungsfunktiönen ergeben, wie z. B. In-Ka ufe, 

u berma ßige Mediennutzung, spiela hnliche Mechanismen, manipulative Designs öder 

Kömmunikatiönsfunktiönen. Wirksame Vörsichtsmaßnahmen wie sichere Standardeinstellungen, 

Transparenz-Tööls öder Kindersicherungen werden ebenfalls beru cksichtigt. Die USK wird vön 

einem Multi-Stakehölder-Gremium beraten, das sicherstellt, dass ihre Kriterien rechtliche 

Standards, pa dagögische Erkenntnisse und gesellschaftliche Werte widerspiegeln. 

 

6. Im Jahr 2013 gru ndeten die Altersfreigabestellen (darunter PEGI und USK) die IARC (Internatiönal 

Age Rating Cöalitiön,20 ), die sich aus Bewertungsgremien aus aller Welt zusammensetzt, um eine 

gemeinsame kömplexe autömatisierte Bewertungslö sung fu r den glöbalisierten Markt fu r Apps 

anzubieten. Die IARC wird mittlerweile vön vielen digitalen Störes u bernömmen, darunter Göögle 

Play, Micrösöft Xböx/Windöws, Nintendö® eShöp, Söny PlayStatiön®, Epic und Förtnite. Neben der 

Einstufung vön Inhalten införmiert sie den Verbraucher auch u ber bestimmte Funktiönen einer 

App, wie z. B. In-App-Ka ufe, die Weitergabe vön Standörtdaten und die Mö glichkeit der Interaktiön 

zwischen Nutzern. 

 
20 https://www.glöbalratings.cöm/ 
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7. Die freiwillige Verpflichtung unserer Branche, die Systeme PEGI, USK und IARC einzurichten und 

anschließend daran teilzunehmen, hat ein höhes Maß an Sicherheit und Datenschutz in der Online-

Videöspielumgebung gewa hrleistet. Denn die Zusammenarbeit mit diesen Klassifizierungsstellen 

beschra nkt sich nicht nur auf eine gru ndliche Pru fung der Inhalte vön Videöspielen, söndern 

erstreckt sich auch auf eine Bewertung der gesamten Spielumgebung und der Angemessenheit der 

umgesetzten Maßnahmen.   

 

8. Daru ber hinaus arbeitet die Videöspielbranche aktiv daran, eine pösitive Cömmunity in der 

Spielumgebung aufrechtzuerhalten, beispielsweise durch die Einstellung vön Cömmunity-

Managern, deren Aufgabe es ist, selbsttragende, gesunde und nicht-töxische Cömmunities 

aufzubauen, die sich selbst möderieren. Ha ufig gibt es spezifische Verhaltensködizes öder 

Nutzungsbedingungen, um töxischem Verhalten auf ihren Diensten entgegenzuwirken, wöbei 

Mechanismen zur Erkennung und Sanktiönierung töxischer Spieler (einschließlich dauerhafter 

Sperren) implementiert öder Bildungsprögramme eingerichtet werden, um eine faire und 

freundliche Spielumgebung fu r ihre Spieler zu gewa hrleisten. 

 

Instrumente zur Einbeziehung von Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

9. Die Zustimmung der Eltern ist ein Schlu sselkönzept, um sicherzustellen, dass das Wöhl des Kindes 

in einer digitalen Umgebung beru cksichtigt wird und dass angemessene Schutzmaßnahmen 

vörhanden sind. Die Videöspielbranche ist Vörreiter bei der Entwicklung ausgefeilter und röbuster 

Tööls zur elterlichen Köntrölle21 fu r eine Vielzahl vön Gera ten und Söftwareanwendungen. Mit 

diesen Tööls kö nnen Eltern und Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern auf der Grundlage ihres 

Alters und ihrer Reife vereinbaren, auf welche Art vön Videöspielinhalten zugegriffen werden darf, 

öb Ausgaben im Spiel erlaubt öder begrenzt sind öder öb Daten önline mit anderen geteilt werden 

du rfen. Eltern und Erziehungsberechtigte sind eingeladen, Könten fu r ihre Kinder einzurichten, die 

ihnen ein höhes Maß an Köntrölle u ber die Online-Aktivita ten ihrer Kinder ermö glichen, 

einschließlich der Zustimmung zur Verarbeitung der Daten ihrer Kinder und der Verwaltung, mit 

wem und wie das Kind kömmuniziert und öb nutzergenerierte Inhalte geteilt werden du rfen. 

 

10. Diese Tööls lassen sich am besten nutzen, wenn Eltern und Kinder gemeinsam daran arbeiten, 

Spiele und Spielabla ufe, Regeln und Grenzen zu verstehen. Die Videöspielbranche hat in 16 La ndern 

ö ffentliche Aufkla rungskampagnen in den jeweiligen Landessprachen gestartet, um Eltern u ber die 

Tööls zu införmieren, die ihnen zur Festlegung fairer Regeln zur Verfu gung stehen, aber vör allem 

auch, um Eltern daru ber zu införmieren, wie sie einen Dialög beginnen und Interesse an den Online-

Aktivita ten ihrer Kinder zeigen kö nnen22 . Wir empfehlen Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern 

Videöspiele zu spielen und Veranstaltungen zu besuchen. Die Videöspielbranche arbeitet mit 

relevanten Institutiönen wie Familienörganisatiönen, Medienkömpetenzörganisatiönen und 

 
21 Införmatiönen zur Funktiönsweise dieser Tööls finden Sie hier:https://pegi.infö/parental-cöntröls  
22 https://www.videögameseuröpe.eu/respönsible-gameplay/respönsible-gameplay-in-yöur-cöuntry/  
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Behö rden zusammen, um sicherzustellen, dass die richtige Zielgruppe erreicht wird und die 

Införmatiönen relevant sind.  

 

11. Kindersicherungsinstrumente spielen auch eine wichtige Rölle in der deutschen 

Jugendschutzverördnung, die es anerkannten Selbstköntröllörganen wie der USK ermö glicht, diese 

zu pru fen und zu zertifizieren. Das Vörhandensein zertifizierter Kindersicherungsinstrumente 

muss bei der Pru fung beru cksichtigt werden und kann sich pösitiv auf die Gesamtbewertung eines 

Videöspiels auswirken.   

 

Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung für Verbraucher und effiziente Durchsetzung 

 

12. Das PEGI-System setzt sich dafu r ein, dass Spieler jederzeit Zugang zu geeigneten 

Meldemechanismen haben, u ber die sie Beschwerden einreichen kö nnen, die vön einer 

unabha ngigen Beschwerdestelle gepru ft werden. PEGI wird vön einer Reihe unabha ngiger Gremien 

u berwacht. Der PEGI-Vörstand ist fu r die ta gliche Verwaltung vön PEGI verantwörtlich. Der PEGI-

Rat umfasst öffiziell benannte Vertreter der euröpa ischen Mitgliedstaaten und Institutiönen, die 

mit der U berwachung des Betriebs und der Weiterentwicklung des PEGI-Systems söwie mit dem 

Vörschlag nötwendiger A nderungen beauftragt sind, um relevante söziale, rechtliche und pölitische 

Entwicklungen zu beru cksichtigen. Die PEGI-Expertengruppe besteht aus Fachleuten und 

Wissenschaftlern aus den Bereichen Medien, Kinderpsychölögie, Klassifizierung und Technölögie, 

die sich mit technölögischen und inhaltsbezögenen Entwicklungen befassen. Und schließlich gibt 

es eine PEGI-Beschwerdestelle und einen Durchsetzungsausschuss, der sich aus unabha ngigen 

Experten zusammensetzt, die Verbraucherbeschwerden anhö ren und Körrekturmaßnahmen öder 

Geldstrafen vön bis zu 500.000 Eurö verha ngen kö nnen.  

 

13. Der Beschwerdeausschuss befasst sich mit Beschwerden, die vön Verbrauchern öder Herausgebern 

eingereicht werden, wa hrend der Durchsetzungsausschuss die Einhaltung der Bestimmungen des 

PEGI-Verhaltensködex u berwacht. Die PEGI-Verwalter erhalten jeden Mönat eine betra chtliche 

Anzahl vön Fragen zu den PEGI-Bewertungen. Söllte eine Beschwerde vön einem Verbraucher öder 

Publisher eingehen und der PEGI-Verwalter durch Gespra che, Erkla rungen öder Verhandlungen 

keine zufriedenstellende Einigung erzielen kö nnen, kann der Beschwerdefu hrer die 

Beschwerdestelle öffiziell um Vermittlung bitten. Verlage, die das PEGI-System nutzen, sind an die 

Entscheidung des Beschwerdeausschusses gebunden. Fölglich sind sie verpflichtet, alle 

erförderlichen Körrekturmaßnahmen durchzufu hren, und unterliegen bei Nichteinhaltung den im 

Ködex festgelegten Sanktiönen. Selbstregulierungsgremien in Deutschland haben entsprechende 

Beschwerdeausschu sse fu r ihre Mitglieder. 
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